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Zweite Satzung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung 
für den weiterbildenden Masterstudiengang 

Betriebliche Steuerlehre (Taxation) 
an der Hochschule angewandte Wissenschaften München 

vom 28.11.2018 

 
Aufgrund von Art. 13 Abs. 1 Satz 2, Art. 56 Abs. 1 und Art. 61 Abs. 2 und 3 des Bayerischen 
Hochschulgesetzes (BayHSchG) erlässt die Hochschule für angewandte Wissenschaften München 
folgende Satzung: 

 
§   1 

 
Die Studien- und Prüfungsordnung für den weiterbildenden Masterstudiengang Betriebliche 
Steuerlehre (Taxation) an der Hochschule für angewandte Wissenschaften München vom 03.08.2011, 
zuletzt geändert durch Satzung vom 01.08.2014, wird wie folgt geändert: 

 
1. Der englischen Studiengangbezeichnung „Taxation“ werden die Worte „englische Bezeichnung:“ 

vorangestellt. 
 

2. In § 3 Abs. 1 Nr. 4 werden in Satz 2 die Worte „oder die Muttersprache Deutsch ist“ gestrichen. 
 

3. In § 4 werden in Abs. 1 Satz 1 nach dem Wort „ist“ das Wort „nur“ eingefügt, und die Worte „zum 
Sommer- und“ gestrichen, in Satz 2 das Wort „schriftlich“ durch „elektronisch“ ersetzt und die 
Worte „und vom 15. November bis zum 15. Januar eines Jahres bei Studienbeginn im 
Sommersemester“ gestrichen, sowie das Wort „Bereich“ durch „Sachgebiet“ ersetzt, und in Abs. 2 
nach dem zweiten „die“ die Worte „elektronisch erfolgte,“ eingefügt. 

 
4. § 5 erhält die neue Überschrift „Aufbau des Studiums und Regelstudienzeit“. 

 
5. § 6 Abs. 4 wird gestrichen. Abs. 5 wird zu Abs. 4. 

 
6. In § 6 Abs. 4 Satz 2 wird die Ziffer „4“ durch „3“ ersetzt, und nach dem Wort „analog“ das Komma, 

und die Worte „mit der Maßgabe, dass einer/einem Studierenden insgesamt nicht mehr als 
60 ECTS-Kreditpunkte angerechnet werden können“ gestrichen. 

 
7. In § 7 Abs. 1 wird das Wort „Zeitstunden“ durch „Arbeitsstunden“ ersetzt. 

 
8. In § 8 Abs. 2 wird in den Nrn. 1 und 2 das Wort „deutsch“ jeweils durch „Deutsch“ ersetzt. Abs. 4 

wird zu Abs. 3. 
 

9. 1In § 10 Abs. 4 werden in Satz 2 die Worte „um maximal drei Monate“ gestrichen und nach 
Satz 2 folgender neuer Satz 3 eingefügt: „3Die Nachfrist soll drei Monate nicht überschreiten.“. 
2Der bisherige Satz 3 wird zu Satz 4. 

 
10. § 11 wird um folgenden neuen Abs. 4 ergänzt: 

 
„(4) Die Vergabe einer relativen Note für das Prüfungsgesamtergebnis folgt dem in der 

Allgemeinen Prüfungsordnung der Hochschule für angewandte Wissenschaften München 
(APO) beschriebenen Verfahren.“. 

 
11. In der Anlage 1 wird die Spaltenziffer „8“ durch „7“ ersetzt. 
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12. In der Anlage 1 wird in Zeile M1 (Betriebswirtschaftslehre und Bilanzierung Vertiefung) in der 
Spalte 7 die bisherige Bezeichnung „PA3“ durch „schrP, 60“ ersetzt. 

 
13. In der Anlage 1 werden in Spalte 7 und im Abkürzungsverzeichnis die Bezeichnung „SP“ durch 

„schrP“ ersetzt. 
 

14. 1In der Anlage 1 wird in den Zeilen M5, M9 und M13 in der Spalte 2 nach der Fußnote „4“ jeweils 
die neue Fußnote „5“ angefügt. 2Die bisherigen Fußnoten „4“ und „5“ werden zu den Fußnoten „5“ 
und „6“. 

 
15. 1In der Anlage 1 wird die Zeile M5.4 wie folgt neu gefasst: 

 
M5.4 Beratungsschwerpunkte 

freiberufliche Mandanten 
Consulting Focusing 
on Freelance Clients 

4 5 SU PA 3
 

 

2Der bisherige Zeileninhalt wird zur neuen Zeile M5.5. 3Nach Zeile M5.5 wird folgende neue Zeile 
M5.6 eingefügt: 

 
M5.6 Mediation Mediation 4 5 SU PA 3

 

 

16. In der Anlage 1 wird in Zeile M14 (Ertragssteuern) in den Spalten 2 und 3 die römische Ziffer „II“ 
durch „III“ ersetzt. 

 
17. In der Anlage 1 wird in Zeile M15 (Fallstudien aus der Praxis) in Spalte 7 die bisherige 

Bezeichnung „PA 3“ durch „schrP, 120“ ersetzt. 
 

18. Im Anmerkungsapparat wird die Fußnote „4“ wie folgt gefasst: 
 

„4 Die Liste der den Wahlpflichtmodulgruppen zugeordneten Wahlpflichtmodule kann bei Bedarf 
im Studienplan aktualisiert und/oder ergänzt werden.“. 

 
 

§   2 
 
(1) Diese Änderungssatzung tritt am 15. März 2019 mit der Maßgabe in Kraft, dass § 1 Nrn. 12 und 17 

nur für Studierende gelten, die das Studium im Masterstudiengang Betriebliche Steuerlehre 
(englische Bezeichnung: Taxation) nach dem Wintersemester 2018/2019 aufnehmen. 

 
(2) Für Studierende, für die diese Änderungssatzung nicht gilt, gilt für das Erbringen von Prüfungs- 

leistungen weiterhin die Anlage 1 zur Studien- und Prüfungsordnung für den weiterbildenden 
Masterstudiengang Betriebliche Steuerlehre (englische Bezeichnung: Taxation) an der Hochschule 
für angewandte Wissenschaften München i. d. F. vom 01.08.2014. 






